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 Veröffentlicht am 20.09.1994

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

50/01 Gewerbeordnung

Norm

AVG §37;

AVG §52;

GewO 1973 §366 Abs1 Z4 idF 1988/399;

GewO 1973 §74 Abs2 idF 1988/399;

GewO 1973 §81 Abs1 idF 1988/399;

Rechtssatz

Die Genehmigungsp;icht der Änderung einer gewerblichen Betriebsanlage ist bereits dann gegeben, wenn die

Änderung grundsätzlich geeignet ist, die im § 74 Abs 2 GewO 1973 erwähnten Gefährdungen, Belästigungen,

Beeinträchtigungen oder sonstigen Einwirkungen hervorgerufen werden (Hinweis E 18.2.1986, 85/04/0083). Um dies

zu beurteilen, genügt es in der Regel, auf das allgemeine menschliche Erfahrungsgut zurückzugreifen.

Schlagworte
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